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 Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Gesundheit 27.02.2008 
 
 
Betreff Antrag des Konzertring Coesfeld e.V. 

hier: Wiederaufnahme der Förderung durch den Kreis Coesfeld 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der beantragte Zuschuss in Höhe von 5.000 € für den Konzertring Coesfeld e.V. wird nicht 
gewährt. 
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Kreis Coesfeld  Sitzungsvorlage Nr. SV-7-0932 

    

Begründung: 
 
I.-V. 
Seit 1947 veranstaltet der Konzertring Coesfeld e.V. klassische Konzerte. Im Rah-
men einer Abonnementsreihe konnten zuletzt jeweils bis zu 600 Zuhörer an fünf sin-
fonischen Konzerten teilnehmen. Zu den bisherigen Förderern der Konzertreihe ge-
hörte unter anderem auch die Ernsting Stiftung Alter Hof Herding.  
Der Wechsel des Veranstaltungsortes von der Stadthalle in das Konzert Theater 
Coesfeld habe zu einer Erhöhung der Gesamtausgaben für den Verein geführt, teilt 
der Vorstand mit. Daher beantragte der Konzertring Coesfeld e.V. mit Schreiben vom 
05. Mai 2007 die Wiederaufnahme der 1994 eingestellten Förderung durch den Kreis 
Coesfeld.  
Angesichts der in den letzten Jahren vorherrschenden angespannten Haushaltssitua-
tion wurde seitens des Kreistages ein Grundsatzbeschluss getroffen, nach dem neue 
freiwillige Leistungen nicht mehr zu übernehmen sind. Da es sich bei der Förderung 
kultureller Veranstaltungen um eine solche freiwillige Leistung handelt, ist die Zah-
lung eines Zuschusses an den Konzertring Coesfeld e.V. abzulehnen. Hierbei ist 
auch zu beachten, dass in anderen Gemeinden vergleichbare Veranstaltungen ohne 
einen Kreiszuschuss organisiert werden. Somit bestehen die Gründe für die damalige 
Einstellung der Förderung unverändert weiter. Insoweit wurden die beantragten Mittel 
im Haushalt 2008 nicht veranschlagt. 
Trotz Kenntnis dieser Sachlage bat der Vorsitzende des Konzertringes Coesfeld e.V., 
Herr Dieter Westendorf, um die Beratung seines Anliegens im politischen Gremium 
und die Herbeiführung eines Beschlusses bezüglich des von ihm beantragten Zu-
schusses. 

 
 
 
 


